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D
ie Situation

D
ie 27 (Erz-) B

istüm
er in D

eutschland haben privatrechtlich den 
Status von Körperschaften des öffentlichen Rechts. Für Ihre Rech-
nungslegung ist in erster Linie nicht das H

andelsgesetzbuch bestim
-

m
end, sondern die jew

eils eigene, individuelle Verfassung, die aus
H

aushalts- und Kassenordnung, Richtlinie zur Verm
ögensübersicht,

A
nlagerichtlinie usw

. besteht bzw
. bestehen kann. D

iese Vorgaben
sind in den (Erz-) B

istüm
ern unterschiedlich. So gibt es beispiels-

w
eise (Erz-) B

istüm
er, die ihre G

eschäftsvorfälle nach kam
eralisti-

schen G
rundsätzen verarbeiten, aber auch (Erz-) B

istüm
er, die die

kaufm
ännische B

uchführung eingeführt haben. D
ie M

ehrzahl der
(Erz-) B

istüm
er ist dabei zur Zeit unterschiedlich w

eit vorangeschrit-
ten auf dem

 W
eg von der Kam

eralistik hin zur kaufm
ännischen

B
uchführung.

H
ätten die (Erz-) B

istüm
er privatrechtlich den Status von Kapital-

gesellschaften i.S.d. H
andelsgesetzbuches, w

ären alle 27 (Erz-) 
B

istüm
er große Kapitalgesellschaften m

it allen dazugehörigen 
Rechnungslegungsvorschriften w

ie Erstellung und Prüfung eines
kaufm

ännischen Jahresabschlusses (einschließlich A
nhang) und 

des Lageberichts sow
ie den Veröffentlichungspflichten.

Ihre Problem
stellung

Sow
ohl aufgrund der w

irtschaftlichen B
edeutung als auch aufgrund

der jew
eiligen individuellen Verfassung stellen sich dam

it besondere
A

nforderungen an die Trägerorgane der (Erz-) B
istüm

er w
ie Kirchen-

steuerrat oder D
iözesanverm

ögensverw
altungsrat. Selbst für in

w
irtschaftlichen B

elangen erfahrene M
itglieder/innen dieser A

uf-
sichtsgrem

ien, die diese Funktion ehrenam
tlich ausüben, ist ein er-

heblicher Zeitaufw
and notw

endig, um
 w

irksam
e Kontrollfunktionen

ausüben zu können. In der Regel verfügen die M
itglieder/innen nur

über eingeschränkte Kenntnisse hinsichtlich der Verfassung und
deren U

m
setzung bei anderen (Erz-) B

istüm
ern, so dass das Vor-

schlagen und B
eurteilen von A

lternativen kaum
 m

öglich ist.

U
nsere U

nterstützung

W
ir kennen die Verw

altung von (Erz-) B
istüm

ern aus unserer lang-
jährigen Tätigkeit als A

bschlussprüfer verschiedener (Erz-) B
istüm

er.
In den von uns geprüften (Erz-) B

istüm
ern erhalten die Kirchenver-

w
altung und die zuständigen A

ufsichtsgrem
ien einen aussage-

fähigen Prüfungsbericht, in dem
 unter anderem

 die aus unserer
Sicht gew

ichtigen Risiken aufgezeigt und Vorschläge zur O
pti-

m
ierung von Verw

altungsabläufen gem
acht w

erden.
B

asierend auf unserem
 Prüfungsbericht und unse-

rer m
ündlichen B

erichterstattung in einer gem
ein-

sam
en Sitzung m

it dem
 zuständigen A

ufsichts-
grem

ium
 verfügen deren M

itglieder/innen an-
schließend über um

fassende Inform
ationen, um

die entsprechenden B
eschlüsse zur Feststellung

von Jahresrechnung/Jahresabschluss und zur Ent-
lastung des G

eneralvikars/ Ö
konom

en fassen zu 
können.

Ihr A
nsprechpartner:

D
ipl.-Kfm

. D
r. Rainer Thronberens

Eine Investition in Wissen bringt 
immer noch die besten Zinsen.
Benjamin Franklin
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